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Vorwort

I n dieser Folge des holzbau handbuches
wird auf die Grundlagen des Brand-
schutzes und seine normativen Randbe-
dingungen eingegangen. Das Heft soll
dazu dienen, bei der Planung von Holz-
gebäuden die Belange des vorbeugen-
den baulichen Brandschutzes besser
berücksichtigen zu können. Bezüglich
des Brandverhaltens von Holz- und Holz-
werkstoffen und der Klassifizierung von
Bauteilen wird auf das Holz Brandschutz
Handbuch [0.1] und den INFORMATI-
ONSDIENST HOLZ, holzbau handbuch,
Reihe 3 Bauphysik, Teil 4 Brandschutz,
Folge 2 Feuerhemmende Holzbauteile
(F30-B) [0.2] verwiesen.

1 Einleitung

Holz als Baustoff hat in unserem Bauwe-
sen eine lange Tradition. Analysiert man
die Baugeschichte der letzten 500 Jahre,
so ist der Baustoff Holz als einer der tra-
ditionellen Baustoffe anzusehen. Im
Hausbau wurde er allerdings, mit Aus-
nahme der Dachkonstruktionen, zuneh-
mend von Steinmaterialien zurückge-
drängt. Durch die erweiterten Überlegun-
gen zum Wärme- und Feuchteschutz bei
Gebäuden, aber auch durch das Bewußt-
sein, mit Holz den einzig nachwachsen-
den und nachhaltig erzeugbaren Baustoff
einzusetzen, wird der Baustoff heute wie-
der vermehrt für den Bau ganzer Gebäu-
de eingesetzt.
Private und öffentliche Bauherren wen-
den sich verstärkt dem Holzbau zu. Sie
vertrauen der Holzbauweise, denn die
unzähligen Fachwerkbauten in unseren
Dörfern und Städten, jahrhundertealte
Scheunen und jahrzehntealte Ingenieur-
bauwerke zeugen ebenso von der Lang-
l ebigkeit und Dauerhaftigkeit von Holz-
bauwerken wie die Arbeitersiedlungen in
Holzblockbauweisen des Architekten
Konrad Wachsmann aus den 20er Jahren
des 20. Jahrhunderts.
Das Spannungsfeld, in dem sich der
Holzhausbau damals und heute bewegt,
hat Wachsmann in seinem Buch „Holz-
hausbau" [1.1] einleitend sehr treffend
beschrieben. Er schreibt 1930 (!):
„Holz als Baustoff war seit Alters für das
Baugewerbe von ausschlaggebender
Bedeutung. Heute ist es fast in Verruf
geraten. Die Gründe hierfür sind schwer
zu finden. Vielleicht liegt es daran, daß
die Umstellung der Holzbearbeitung vom
handwerksmäßigen zum Fabrikbetrieb
sehr spät erfolgte. Man hing zu sehr an
traditionellen Vorbildern, vielfach sah man
i m Holzhaus eine fast romantische Ange-
l egenheit, eine Spielerei im Schweizer Stil
oder ähnlich. Viele technische und wirt-

schaftliche Dinge ließen das Holzhaus für
heutige Ansprüche nicht mehr geeignet
erscheinen. Die Feuergefährlichkeit
war gerade schon zur fixen Idee ge-
worden."

Und weiter schreibt er:
„Es ist längst bewiesen, daß Holz allen
natürlichen äußeren und inneren Einflüs-
sen auf die Dauer vollkommen gewach-
sen ist. Mindestforderungen in Bezug auf
Qualität des Materials und der Konstruk-
tion sind selbstverständlich notwendig,
um sicher zu sein, daß jedes Haus auf
die Dauer den gestellten Ansprüchen
genügt und amortisationsfähig ist.

Die Feuergefährlichkeit ist keines-
wegs größer als bei einem anderen
Hause, denn der ganze Innenausbau,
Decken und Fußböden, Türen und
Fenster usw. ist hier wie dort gleich.
Fast alle Versicherungsgesellschaften
des In- und Auslandes haben sich
diese Erkenntnis zu eigen gemacht.
Man kann heute Holzhäuser zu den
selben Sätzen versichern wie andere
Bauten."

Viele der Punkte, die Wachsmann
anspricht, erscheinen heute aktueller
denn je zuvor, auf einige der angespro-
chenen Sachverhalte wird in diesem Heft
mit aktuellem Bezug eingegangen wer-
den, z.B. auf die Frage der Versiche-
rungssätze bei Holzbauten.
Damals wie heute stehen der Verwen-
dung von Holz restriktive Regeln des
Brandschutzes entgegen, die zum Teil
ungerechtfertigt hoch erscheinen.
Natürlich verändern sich die Randbedin-
gungen des Wohnens ständig. Und damit
verändert sich auch das jeweilige Brand-
risiko. Dies ist definiert als:

Zum Beispiel: Der Zwang zu verdichteten
Bauweisen durch Baulandverknappung
und hohe Grundstückpreise wirkt risiko-
erhöhend. Richtig eingebaute, immer
sicherere Installationen (Gas, Elektrik,
usw.) dagegen vermindern das Risiko,
wenngleich in der Sorgfalt der Aus-
führung ein zusätzliches Gefahrenpoten-
tial steckt.

I n früheren Jahrhunderten war das
Brandrisiko durch Tierhaltung und Lager-
haltung brennbarer Stoffe in den Städten
höher. Das Anforderungsniveau wurde
angepaßt, zunehmend geprägt durch die
möglichen Brandschutzeigenschaften
der Konstruktionen von Steinbauten.

Dadurch entstanden vielfach überzogene
Anforderungshöhen bezgl. der Feuerwi-
derstandsdauer einzelner Bauteile.

I n der Mitte der 90er Jahre wurde in eini-
gen Bundesländern die Anforderungs-
höhe gesenkt. Das notwendige Sicher-
heitsniveau wurde unverändert erhalten.
Mehrere Gründe spielten eine Rolle:

Bauen mit Holz kann durch

den hohen Vorfertigungsgrad,
den geringen Flächenbedarf bei hoher
Wärmedämmung,
die witterungsunabhängige Fertigung
und
die sehr schnelle Errichtung,

wirksam zur Kostenentlastung beitragen.

Die im Rahmen bayerischer Förderpro-
gramme erstellten Wohnungsbauten im
sozialen Wohnungsbau in den Jahren
1 992 bis 1995 [1.2] oder ein Bieterwett-
bewerb des Verbandes der Südwestdeut-
schen Wohnungswirtschaft im Herbst des
Jahres 1994 [1.3] haben eine wichtige
Signalwirkung gehabt.

Der verstärkte Einsatz von Holz im Woh-
nungsbau und bei Bürogebäuden, Kin-
dergärten, Schulen, Hotels usw. bedingt
eine differenzierte brandschutztechnische
Bewertung.
Auch wenn in einigen Landesbauordnun-
gen bereits realistischere Bewertungs-
maßstäbe vorgesehen wurden, so sind
doch Planer und Bauherren durch die
geringe Übung im Umgang mit Holz nach
wie vor verunsichert. Je nach Einstellung
betrachten zudem Versicherungswirt-
schaft und die Abteilungen des vorbeu-
genden baulichen Brandschutzes bei den
Feuerwehren Holzbauweisen als kritisch,
manchmal überkritisch.
Viele dieser kritischen Anmerkungen resul-
tieren aus einer emotionalen Ablehnung
gegenüber einem brennbaren Baustoff.

Realistischere Bewertungsmaßstäbe
mit Blick z.B. auf die traditionellen,
nordeuropäischen Holzbauländer

• Länder und Kommunen sind in großem
Umfang Waldbesitzer und daran inter-
essiert, unter dem Prinzip der Nachhal-
tigkeit bewirtschaftete Wälder zumin-
dest kostendeckend zu nutzen. Die not-
wendige Waldpflege benötigt dringend
die finanziellen Mittel aus der Holznut-
zung.
Ländern und Kommunen bieten sich
weitere Vorteile in ihrer Funktion als
Bauherr, da moderne Holzbauweisen
als ein Weg erkannt wurden, den
Kostendruck bei der Erstellung von
Wohnraum zu verringern.



Dieses Heft soll daher zur Objektivierung
der Beurteilung von Holzbauten beitra-
gen. Es soll Behörden, Planer, Ingenieu-
re, Entscheidungsträger und Bauherren
i n übersichtlicher Weise über das Brand-
verhalten von Holzgebäuden informieren.
Es werden Wege gezeigt, wie die Ziele
des

vorbeugenden baulichen Brand-
schutzes und des

Personen- und Sachschutzes

auch unter Einsatz von brennbaren Mate-
rialien erreicht werden können und wel-
che konstruktiven und baulichen Maß-
nahmen zur Erreichung eingesetzt wer-
den sollten. Brennbare tragende Kon-
struktionen, Dämmungen und Bekleidun-
gen sind dabei unterschiedlich zu bewer-
ten.
Es geht nicht darum, leichtfertig mit den
Risiken umzugehen.
Die Aufgabe lautet, unter realistischer
Abschätzung eines möglichen Brandver-
laufes zu Brandschutzkonzepten zu
gelangen, die von allen Seiten, insbeson-
dere auch von der Versicherungswirt-
schaft, akzeptiert werden.
Grundlagen einer solchen Brandschutz-
philosophie in Bezug auf den Holzbau
können z. B. die konsequente Anwen-
dung von

Konzepten nichtbrennbarer Ober-
flächen im Innenbereich,
klaren Regelungen zu kurzen Ret-
tungswegen
verbesserten Einrichtungen zur Lösch-
wasserabführung (Schadensreduzie-
rung bei begrenzten Bränden) und
zusätzlichen Brandmeldesystemen sein.

Neben der allgemeinen Darstellung mögli-
cher Brandschutzkonzepte bei Gebäuden
unterschiedlicher Nutzung werden eine
Reihe ausgeführter Beispiele dargestellt.
Diese Beispiele sollen Hinweise geben,
welche Randbedingungen eingehalten
werden müssen, welche Grundkonzepte
des vorbeugenden baulichen Brand-
schutzes sinnvoll sind und welche Einzel-
maßnahmen vorgesehen werden können.
Es werden Beispiele angeführt, die der
anzuwendenden Landesbauordnung ent-
sprechen, aber auch Beispiele, bei denen
die Anwendung von Holz erst durch Kom-
pensationsmaßnahmen oder besondere
Gesamtkonzepte ermöglicht wurden.
Wegen der Einzigartigkeit eines jeden
Gebäudes können keine allgemeingülti-
gen Verfahren angeboten werden. Je
nach Gebäudeart und Nutzung, städte-
baulicher Situation und Anbindung an
den öffentlichen Verkehrsraum sind
Anpassungen erforderlich.

Bei allen Bemühungen, den vorbeugen-
den baulichen Brandschutz zu optimie-
ren, sollte man eines nicht vergessen:
Einen absoluten, hundertprozentigen
Schutz vor Bränden gibt es nicht. Der
Brandschutz nimmt bei der Planung und
Realisierung eines Gebäudes einen
hohen Stellenwert ein. Er sollte aber auf
die Nutzung des Gebäudes und die
Bedürfnisse der Bewohner so weit als
möglich Rücksicht nehmen. Auch aus
volkswirtschaftlichen Gründen ist die Ver-
hältnismäßigkeit der Mittel zu wahren.
Der vorbeugende bauliche Brandschutz
sollte eine möglichst hohe Übereinstim-
mung von

Sicherheitsaspekten
volkswirtschaftlichen Interessen
Ökonomie und
Ökologie

erreichen.

2 Grundlagen

2.1

	

Die Notwendigkeit baulichen
Brandschutzes

Der vorbeugende bauliche Brandschutz
dient in der genannten Reihenfolge:

dem Personenschutz,
dem Sachschutz,
dem Objektschutz.

Rechtlich wird er begründet, wie alle
technischen Anforderungen an Gebäude,
i m § 3 der jeweiligen Landesbauordnun-
gen.
I n diesem Paragraphen wird die generel-
le Forderung nach der Abwehr von
Gefahren für die öffentliche Sicherheit
und Ordnung, insbesondere für Leben
und Gesundheit erhoben; weitere Erläu-
terungen vgl. Abschnitt 2.5 dieses Hef-
tes.

Die vorrangigen Schutzziele - Personen-
und Sachschutz - werden weiter konkre-
tisiert. Für die allgemeinen Anforderun-
gen bezüglich des Brandschutzes enthal-
ten die Bauordnungen Lösungen bzw.
konkrete Anforderungen.

Sie betreffen

Die bauaufsichtlichen Brandschutzvor-
schriften dienen in erster Linie dem Per-
sonenschutz. Der Sachschutz wird prak-
tisch aus bauaufsichtlicher Sicht „im
System" mit dem Personenschutz erfüllt.
Weitergehende Regelungen zum Sach-
schutz sind damit entsprechend ihrer
I nteressenslage primär Aufgabe der Ver-
sicherer und der Bauherren selbst.

Wollte man alle Anforderungen erfüllen,
so müßte man nur noch Gebäude erstel-
l en, die aus nichtbrennbaren Materialien
bestehen und deren Ausstattung ein-
schließlich der Inhalte nicht brennbar
sind. Dies ist mit den Ansprüchen der
Nutzer sicher nicht vereinbar.
Es ist also die Frage zu stellen, inwieweit
bei der Verwendung des brennbaren Bau-
stoffes Holz bei der Errichtung von
Gebäuden die nachgenannten Grundan-
forderungen sicher erfüllt werden können:

Die genannten, grundlegenden Schutz-
ziele führen zur Formulierung der wesent-
li chen Brandschutzanforderungen.

Dabei sollten die nachfolgend genannten
Zusammenhänge beachtet werden:

Es gibt im Gegenteil Anwendungsfälle,
bei denen brennbare Baustoffe aufgrund
des Gesamtverhaltens der Konstruktion
i m Brandfall positiver zu beurteilen sind
als alternative, nichtbrennbare Baustoffe.
Die ungeschützte Stahlkonstruktion einer
Lagerhalle ist beispielsweise brand-
schutztechnisch kritischer zu beurteilen
als eine vergleichbare Holzkonstruktion.
Dennoch sollen die Risiken, die durch
brennbare Baustoffe entstehen, mög-
l ichst objektiv berücksichtigt werden.
Bezogen auf die jeweiligen Brandschutz-
anforderungen können sich folgende Risi-
koerhöhungen ergeben:

Schutz von Personen (Gebäudenutzer,
Nachbarn und Einsatzkräfte).
Schutz von Gebäuden (vom Feuer
betroffene und benachbarte Gebäude).
Schutz der Umwelt.

• Schutz der Gebäudeinhalte in benach-
barten Gebäuden.
Schutz der Gebäudeinhalte im vom
Feuer betroffenen Gebäude, und
weitere Schutzziele, die zwischen
Gebäudeeigentümern und Versiche-
rern zu vereinbaren sind.
Schutz vor Betriebsunterbrechung.
Schutz der Arbeitsplätze.

die Vorbeugung der Entstehung eines
Brandes,
vorbeugende Maßnahmen zur Verhin-
derung der Ausbreitung von Feuer und
Rauch, insbesondere in baulichen
Bereichen, die die Rettung der Benut-
zer sicherstellen sollen, und
die Sicherstellung wirksamer Löschar-
beiten.



Entstehung eines Brandes
Brennbare Bauteile können sich an der
Entstehung eines Brandes aktiv beteili-
gen, z. B. eine Holzbekleidung mit zu
geringem Abstand zu einem nicht iso-
lierten Abzugsrohr einer Feststoff-Feu-
erstätte,

Ausbreitung von Feuer und Rauch
Über brennbare Bekleidungen, Boden-
beläge oder Bauteile kann sich nach
der Entstehung eines Brandes das
Feuer weiter ausbreiten. Dies gilt für
alle brennbaren Baustoffe. Da aber
Holz im Brandfall eine verhältnismäßig
geringe Rauchentwicklung aufweist
und der Anteil toxischer Gase, ebenso
wie von Kohlenmonoxid und Kohlendio-
xid im Vergleich zu anderen Werkstof-
fen verhältnismäßig gering ist, beteiligt
sich Holz als brennbarer Baustoff nicht
verschärfend an der Entwicklung von
Rauch.

Rettung der Benutzer
I m Normalfall haben brennbare Bau-
stoffe hier keinen positiven oder negati-
ven Einfluß, soweit die Rettungswege
gesichert sind.
I n Treppenräumen notwendiger Trep-
pen (s. Abschnitt 5) dürfen keine brenn-
baren Baustoffe verwendet werden.
Durch ein brennbares Tragwerk wird
die notwendige Rettung der Benutzer
nicht erschwert. Holzkonstruktionen
versagen im Brandfall nicht plötzlich.
Das Versagen wird durch Verformun-
gen und Geräusche frühzeitig angekün-
digt.
Eine Rettung kann aber durch über-
große Hitzeentwicklung unmöglich wer-
den, wenn durch brennbare Baustoffe
i m Bereich der Angriffswege der Feuer-
wehr zu hohe Brandlasten vorhanden
sind.

Löscharbeiten
Brennbare Baustoffe führen zu einer
Erhöhung der Gesamtbrandlast eines
Gebäudes.
Die Erhöhung der Brandlast in einem
Gebäude sollte allerdings mit der
gesamten Brandlast des Gebäudes
verglichen werden, und es ist zu
betrachten, ob überhaupt und ab wel-
chem Zeitpunkt sich eine Konstruktion
am Brandgeschehen beteiligt.
I st dies der Fall, so werden die Lösch-
arbeiten erschwert oder unmöglich
gemacht, wenn durch die Verwendung
brennbarer Baustoffe so hohe Brandla-
sten entstehen, daß eine Bekämpfung
des Brandes nicht möglich ist.
Deutlich unterscheiden sollte man die
Verwendung großflächiger, brennbarer
Bekleidungen und tragender Konstruk-
tionen aus brennbaren Baustoffen.

Tragende Holzkonstruktionen, die evtl.
auch noch mit nichtbrennbaren Mate-
rialien bekleidet sind, tragen im Regel-
fall nur unwesentlich zur Vergrößerung
der Brandlast bei.

Natürlich resultiert aus den oben genann-
ten Risiken auch die Notwendigkeit, die
Verwendung brennbarer Baustoffe in Teil-
bereichen des Bauwesens zu untersagen
oder stark einzuschränken.
Als Beispiele sind zu nennen:

Hochhäuser
Mehrgeschossige Krankenhäuser

• Beherbergungsstätten mit mehr als
zwei Geschossen.

Bei diesen Gebäuden bestehen er-
schwerte Rettungsbedingungen. Es ist
erforderlich, das Risiko der Entstehung
und der möglichen Ausbreitung eines
Brandes bereits durch die Wahl der Bau-
stoffe möglichst gering zu halten.
Die Erfahrungen der traditionellen Holz-
bauländer - z. B. Nordamerika und Skan-
dinavien - zeigen, daß der Einsatz von
Holz in großen Mengen im Wohnungs-
bau, beim Bau von Büro- und Verwal-
tungsgebäuden, bei Motels und vielen
anderen Gebäuden, nicht zu einer signifi-
kanten Erhöhung des Brandriskios führt.
Die genannten Schutzziele sind bei die-
sen Gebäuden auch unter der Verwen-
dung brennbarer Konstruktionswerkstoffe
zu erfüllen.
Ein Beispiel aus den Vereinigten Staaten
zeigt eindrucksvoll Bild 2.1
I n den meisten deutschen Bundeslän-
dern können entsprechend der Landes-
bauordnungen Gebäude geringer Höhe
i n Holzbauweisen errichtet werden. Die
Anforderungen an tragende und raumab-
schließende Bauteile sind im wesentli-
chen von Holzkonstruktionen erfüllbar,
vgl. Abschnitt 2.5.

Die Bauordnungen sind allerdings nicht in
der Lage, für jeden Einzelfall spezifizierte
Anforderungen aufzustellen.

Es wird daher immer ein verantwortliches
Handeln des Planers notwendig sein, um
die Brandschutzanforderungen unter Be-
rücksichtigung der Besonderheiten des
Baustoffes Holz sinnvoll zu erfüllen.

Dazu ist es notwendig

die Anordnung von Rettungswegen
die Anordnung und Anzahl der Woh-
nungen
die Kontrollierbarkeit von Brandschutz-
maßnahmen, und
die Zeitbeständigkeit der Brandschutz-
maßnahmen

von Beginn an planerisch zu berücksichti-
gen.

Ebenso wäre es wünschenswert, daß die
genehmigenden Behörden ihre Ermes-
sensspielräume sachbezogen ausnutzen.
Abschnitt 2.5 enthält hierzu weitere Anga-
ben.

2.2

	

Entstehung und Ausbreitung
eines Schadensfeuers

Alle organischen Werkstoffe zersetzen
sich bei erhöhten Temperaturen. Dieser
Vorgang wird als Pyrolyse bezeichnet. Es
findet eine chemische Zersetzung des
Stoffes unter Wärmeeinwirkung statt.
Bei Zellulose und zellulosehaltigen Mate-
rialien, zu denen auch Holz gehört,
beginnt eine Zersetzung bereits oberhalb
von 105° C. Man unterscheidet drei Arten
von Bränden:

0 Schwelbrand ist eine langsame Pyroly-
se, die bei minimaler Luftzufuhr auch
selbständig ablaufen kann. Es tritt eine
Rauchentwicklung ohne Flammen ein.
Der Baustoff verkohlt sehr langsam.
Schwelbrände können sich über Stun-
den hinweg unbemerkt entwickeln.

Offener Brand ist eine Zersetzung des
Baustoffes mit offener Flamme. Er kann
durch Fremdentzündung oder Selbst-
entzündung, verursacht durch eine
gleichmäßige langandauernde Erwär-
mung als Folge einer Pyrolyse bei ca.
200°C, entstehen.

Glimmbrand ist der Zustand, bei dem
die Kohle bzw. die restlichen Bestand-
teile des Baustoffes verglimmen oder
verglühen. Der Zustand tritt dann ein,
wenn genügend Luft an den verkohlten
Rückstand gerät. Es sind Glutnester
erkennbar.



Bild 2.1

	

I nnerstädtischer Wohnungsbau mit Holz in Los Angeles, fünf Holzgeschosse auf zwei massiven
Untergeschossen (Bild: APA)

Die in der Anfangsphase eines Schaden-
feuers entstehenden Rauchgase führen
zu einem Überdruck im Brandraum. Sie
dringen durch alle Öffnungen in den
raumabschließenden Bauteilen in Abhän-
gigkeit von Druckdifferenz und Öffnungs-
querschnitt. Wegen der toxischen und
korrosiven Wirkung der Rauchgase ist
deshalb ein sachgerechtes Verschließen
von Bauteilöffnungen zur Verhinderung
der Rauchausbreitung von besonderer
Wichtigkeit.

Differenzierung brennbarer Baustoffe

Bei der Beurteilung der Mitwirkung brenn-
barer Baustoffe an den o.a. Vorgängen
sollten gerade mit Bezug auf Holz und
Holzwerkstoffe einige Unterschiede
berücksichtigt werden.
Eine auf Lattung verlegte Profilbrettdecke
mit 11,5 mm Dicke wird sich stärker als
kurzfristige Brandlast und bei der Brand-
weiterleitung auswirken, als eine massive
Decke aus Leimholzbohlen, massive
Deckenbalken oder Vollholz-Stützen.

Welches sind die möglichen Brandur-
sachen?

Schwelbrände können entstehen

• in Hohlräumen mit brennbaren Materia-
l ien aufgrund der Beflammung der
Oberfläche, z. B. in Folge eines
Zimmer- oder Kaminbrandes.
durch unzureichend isolierte Flächen,
die an Bauteile mit ständig sehr hohen
Temperaturen angrenzen, z. B. Kami-
ne, Rauchabzüge, Beleuchtungskör-
per.
durch überhitzte elektrische Leitungen
oder Kurzschlüsse,

• durch Rohre oder andere heiße Metall-
teile bei Schweiß- oder Lötarbeiten,

Offene Brände können unmittelbar ent-
stehen z. B. durch

Brandstiftung
• fahrlässiges Nutzerverhalten, z.B.

- Umgang mit offenem Feuer,
- Rauchen,
- Entzündung von überhitztem Fett,
- Vergessen heißer Bügeleisen

• Fehler in Installationen, wie
- Kurzschlüsse,
- implodierende Fernsehgeräte
Naturkatastrophen
- Erdbeben
- Blitzschläge, usw.

Nach der allmählichen Entwicklung eines
Brandes, ausgehend von der Zündquelle,
kommt es innerhalb eines Zimmers auf-
grund der erhöhten Temperaturen und
der Pyrolysegase zum sogenannten
Feuerübersprung (flash-over, Durch-
zündung).

Danach entwickelt sich der Vollbrand.
Alle brennbaren Materialien innerhalb
des Raumes beteiligen sich dabei am
Brandgeschehen. Zur Begrenzung des
Brandes ist es erforderlich, daß die
umgrenzenden Bauteile beziehungswei-
se Baustoffe eine Weiterleitung des
Brandes verhindern, bis der Brand durch
Löschmaßnahmen unter Kontrolle ge-
bracht werden kann.

Der normale Verlauf eines Brandes ist in
Bild 2.2 dargestellt.

Die dünnen Bretter, die meist profiliert
sind und damit eine größere Oberfläche
aufweisen und/oder mit Anstrichstoffen
behandelt sind, bieten dem Feuer eine
bessere Angriffsfläche.
Bei massiven Holzbauteilen bildet sich
eine schützende Kohleschicht, die den
Fortschritt des Abbrandes und dadurch
die sich als Brandlast beteiligende Masse
des Holzes verringert (vgl. auch Abschnitt
2.3).

Eine Übersicht über die Prinzipien der
Brandentstehung und der beeinflussen-
den Faktoren ist in Bild 2.3 dargestellt.

2.3

	

Baustoff- und Bauteilklassen

Baustoffklassen

I n Tabelle 2.1 sind einige Beispiele für die
Zuordnung von Baustoffen nach DIN
4102 - 4 angegeben.

dem Vorhandensein brennbaren Mate-
rials in unmittelbarer Nähe der Zünd-
quelle,
der Gesamtbrandlast,
der brandschutztechnischen Trennung
durch Bauteile (Abschottung),
der Brandlastvergrößerung durch das
Versagen von Bauteilen bei gleichzeiti-
ger Freilegung neuer Brandlasten.

Nach der Entstehung eines offenen Bran-
des ist der weitere Verlauf im wesentli-
chen von vier Einflußfaktoren abhängig:



Bauteilklassen

Die Feuerwiderstandsfähigkeit eines
Bauteiles bei Beanspruchung durch
Feuer wird je nach seiner Funktion be-
stimmt durch den Erhalt

der Tragfähigkeit,
des Raumabschlusses,
der Temperaturbegrenzung auf der
dem Feuer abgewandten Seite .

Als Bauteile in diesem Sinn bezeichnet
man

Stützen,
Träger,
tragende und nichttragende Außen-
undInnenwände,
Decken,
Dächer,
Verglasungselemente,

• Türen usw.

Tabelle 2.1

	

Beispiele für Baustoffe und ihre Brenn-
barkeitsklasse

1) im Bauwesen nicht zugelassen

Die Feuerwiderstandsfähigkeit von Bau-
teilen wird durch festgelegte Buchstaben
und durch die Angabe der Feuerwider-
standsdauer in Minuten bezeichnet.
Die normative Bezeichnung der Feuerwi-
derstandsdauer von Bauteilen erfolgt
durch Buchstaben für die Bauteilart, all-
gemein F, z. B. für tragende Wände,
Stützen, Träger usw., T für Türen, G für
bestimmte Verglasungselemente etc.
Nachfolgend wird die Widerstandsdauer
i m Normbrandversuch in Minuten ange-
geben. Die Bezeichnung schließt mit der
Angabe der zu verwendenden Baustoff-
klassen (A, B oder eine Kombination).
Eine Reihe von Beispielen ist in Tabelle
2.2 angegeben.

Besonderheiten bei der Einstufung in
Feuerwiderstandsklassen

Die Feuerwiderstandsklasse F90-B
wird beispielsweise in der Hessischen
Bauordnung in Teilbereichen für feuer-
beständige Bauteile eingesetzt, z. B.
für Treppenraumwände in bestimmten
Gebäudeklassen.

I m allgemeinen wird die bauaufsichtli-
che Bezeichnung feuerbeständig nur in
Zusammenhang mit der Feuerwider-
standklasse mindestens F90-AB ver-
wendet.

I m Zusammenhang mit Treppenhaus-
wänden der Feuerwiderstandsklasse
F90-B wird zusätzlich gefordert, daß
diese Wände nichtbrennbare Ober-
flächen erhalten.
Für diese Bauteile könnte bei beliebiger
Feuerwiderstandsdauer eine Bezeich-
nung Fxx-BA eingeführt werden.
Ein Definitionsvorschlag [2.2] lautet:

Unter brandschutztechnisch wirksamen
Bekleidungen wird dabei eine Beklei-
dung verstanden, deren Wirksamkeit
mindestens einer 12,5 mm dicken Gips-
karton-Feuerschutzplatte (GKF) nach
DIN 18 180 entspricht.
Zusätzlich könnte man an die Beklei-
dung weitere brandschutztechnische
Anforderungen stellen, die durch die
Bekleidung alleine zu erfüllen sind. Ziel
könnte dabei eine reduzierte Tempera-
turbeanspruchung der dahinterliegen-
den Hohlräume sein.

Ein dünnes Stahl- oder Aluminiumblech
scheidet z.B. in beiden Fällen als allei-
nige Oberflächenbekleidung aus, es
wäre nicht wirksam.

Ein Beispiel für ein mögliches BA- Bau-
teil ist in Bild 2.4 dargestellt. Es handelt
sich um einen Wandaufbau F90-B, bei
dem die jeweilige Außenbeplankung
aus einem Werkstoff der Baustoff klasse
A2 besteht [2.3].

Bei Bauteilen der Feuerwiderstands-
klasse Fxx-B ist die Feuerwiderstands-
dauer >_ xx min. gefordert.
Da es nach DIN 4102-4 klassifizierte
Bauteile gibt, die ausschließlich aus
brennbaren Baustoffen bestehen, kön-
nen diese Bauteile über brennbare
Oberflächen verfügen. Die Einstufung
i n eine Feuerwiderstandsklasse nach
DIN 4102-4 bezieht sich auf die bereits
genannten Kriterien Tragfähigkeit,
Raumabschluß und Temperaturbe-
grenzung. Die mögliche Beteiligung
dieser Bauteile an einer Brandentste-
hung oder Brandweiterleitung ist für die
Beurteilung des Bauteils nach DIN
4102-4 nicht maßgebend.

Baustoffklasse
Baustoff nach

DIN 4102

Nichtbrennbarer Baustoff
A1

(z.B. Stahlgitterträger)

Nichtbrennbarer Baustoff mit
brennbaren Bestandteilen
(z.B. Gipsfaserplatte als A2
Innenbeplankung in der
Holzbauweise)

Schwerentflammbarer Baustoff
B1

(z.B. Eichenparkett auf Estrich)

Normalentflammbarer Baustoff

(z.B. Unterzug aus B2
Brettschichtholz)

Leichtentflammbarer Baustoff

(z.B. unbehandelte B3 "
Kokosfasermatte)



Tabelle 2.2

	

Beispiele für Feuerwiderstandsklassen von Bauteilen

Die Angaben in dieser Tabelle beziehen sich auf Dämmstoffe aus Mineralfasern mit einer Rohdichte >_ 40 kg/m' (wenn nichts anderes angegeben ist).

' Zu den wesentlichen Teilen gehören:

a) alle tragenden oder aussteifenden Teile, bei nichttragenden Bauteilen auch die Bauteile, die deren Standsicherheit bewirken (z. B. Rahmenkonstruktionen von nicht-
tragenden Wänden).

b) bei raumabschließenden Bauteilen eine in Bauteilebene durchgehende Schicht, die bei der Prüfung nach dieser Norm nicht zerstört werden darf.

Bei Decken muß diese Schicht eine Gesamtdicke von mindestens 50 mm besitzen; Hohlräume im Inneren dieser Schicht sind zulässig.

Bei der Beurteilung des Brandverhaltens der Baustoffe können Oberflächen-Deckschichten oder andere Oberflächenbehandlungen außer Betracht bleiben.



Die o.a. Modifizierung der Klasseneintei-
l ungen erscheint mehr als sinnvoll, da
dadurch Widersprüche ausgeräumt wer-
den können. Theoretisch könnte derzeit
bei der bauaufsichtlichen Forderung „feu-
erbeständig" eine tragende Wand (F90-
AB) aus einer Stahlkonstruktion mit beid-
seitiger Beplankung aus Holzwerkstoff-
platten hergestellt werden. In diesem Fall
besteht eine brennbare Oberfläche, die
eine direkte zusätzliche Brandlast dar-
stellt und im Brandfall unmittelbar zur
Brandweiterleitung beitragen kann. Die
tragende Konstruktion selbst weist nach
Wegfall der schützenden Beplankung
( Brandeinwirkung, nicht zulässige Verän-
derung durch die Nutzer) praktisch keine
Feuerwiderstandsdauer auf.

Die in Bild 2.4 dargestellte Konstruktion
(F90-B mit nichtbrennbarer Oberfläche)
könnte hier nicht eingesetzt werden,
obwohl sie sich nicht unmittelbar am
Brandgeschehen beteiligen wird. Bei ent-
sprechender Dimensionierung der Holz-
konstruktion kann diese selbst bei Weg-
fall der Bekleidung noch über eine Feuer-
widerstandsdauer >_ 30 Minuten verfügen.
Es ist darauf hinzuweisen, daß die Ver-
wendung von BA-Konstruktionen in
begründeten Einzelfällen möglich ist.
Auch wenn die Regelungen der jeweili-
gen Landesbauordnung der Verwendung
entgegenstehen, kann z.B. durch eine
Zustimmung im Einzelfall die oberste
Bauaufsicht Abweichungen gestatten
bzw. die untere Bauaufsichtsbehörde
eine Befreiung nach § 67 MBO erteilen,
vgl. Abschnitt 3.3.

1 Gipskartonfeuerschutzplatte, d = 12,5 mm
2 Zementgebundene Spanplatte, d = 16 mm

Bild 2.4

	

Wandquerschnitt einer möglichen BA - Bauweise

Besonders wird unterschieden, ob es
sich um ein raumabschließendes oder
nicht raumabschließendes Bauteil han-
delt.

3 Mineralwolle, d = 100 mm, p = 25 kg/m' bzw.
„Homatherm"-Platte, d = 100 mm

4 Holzständer, b/h = 60/100 mm

freistehende Stütze innerhalb eines
I nnenraums, nicht raumabschließend.

Beurteilungskriterien für die
Feuerwiderstandsfähigkeit

Die Feuerwiderstandsfähigkeit von Bau-
teilen wird in Deutschland entsprechend
DIN 4102 in den Teilen 1 - 18 beurteilt. In
dieser Norm sind alle Prüfanforderungen
und Prüfgrundsätze beinhaltet, vgl. Ab-
schn. 2.5. Di e Feuerwiderstandsdauer
eines Bauteils ist im wesentlichen von
den folgenden Kriterien abhängig:

Brandbeanspruchung
- einseitig
- mehrseitig
verwendeter Baustoff oder Baustoff-
verbund
- Holz
- Beton
- Stahl
- Stahl - Beton - Verbund usw.

• Bauteilabmessungen
- Querschnittsabmessungen
- Schlankheit
- Achsabstände usw.

Bei raumabschließenden Bauteilen ist
die Feuerbeanspruchung nur einseitig
vorhanden, nicht raumabschließende
Bauteile werden mehrseitig vom Feuer
beansprucht.

Einige Beispiele für Beanspruchungs-
arten:

Deckenbalken mit oberer Bohlenbe-
plankung, d = 50 mm , doppelt gespun-
det. Decke als Gesamtbauteil raumab-
schließend. Brandbeanspruchung der
Decke als Bauteil einseitig, des Bal-
kens als Element des Bauteils 3-seitig.

Bild 2.6

	

Brandbeanspruchung einer sichtbaren
Balkenlage

Bild 2.5

	

Brandbeanspruchung einer Stütze

bauliche Ausbildung
- Anschlüsse
- Auflager
- Halterungen
- Befestigungen
- Fugen
- Verbindungsmittel usw.
statisches System
- statisch bestimmtes System
- statisch unbestimmtes System
- einachsige Beanspruchung
- mehrachsige Beanspruchung
- ungewollte Einspannungen usw.
Ausnutzungsgrad der Festigkeiten der
verwendeten Baustoffe infolge äuße-
rer Lasten
Anordnung von Bekleidungen
- Ummantelungen
- Putze
- Unterdecken
- Vorsatzschalen usw.

http://vgl.Ab-schn.2.5.Die
http://vgl.Ab-schn.2.5.Die
http://vgl.Ab-schn.2.5.Die
http://vgl.Ab-schn.2.5.Die


2 Grundlagen hh R3 T04 F01

ta Außenwand, Breite <_I,0 m, nicht raum-
abschließend, Brandbeanspruchung 2-
seitig.

2.9 dargestellt sind nach DIN 4102 - 4,
Abs. 4.1.6.2 ohne weitere Prüfung zuläs-
sig, massive Leitungsbündel oder zahl-
reiche Mehrfachsteckdosen können aber
zu einer Veränderung der Feuerwider-
standsdauer der Bauteile führen.
Der gegenüberliegende Einbau von
Dosen ist bei den hier behandelten Bau-
arten nicht zulässig.

Bezeichnungen von
Feuerwiderstandsklassen

Wegen der unterschiedlichen Funktionen
der Bauteile werden unterschiedliche
Klassifizierungsarten verwendet denen
nach DIN 4102 eine Reihe unterschiedli-
cher Großbuchstaben als Kurzzeichen
zugeordnet sind:

9 für Wände, Decken, Dächer, isolieren-
de Verglasungen und Einzelstäbe die
Klasse F,

0 für nicht temperaturisolierende Vergla-
sungen die Klasse G,

9 für Türen die Klasse T, usw.

Auf den Unterschied zwischen raumab-
schließenden und nicht raumab-
schließenden Außenwänden wurde be-
reits hingewiesen. Es ergeben sich bei
entsprechend DIN 4102-4 klassifizierten
Wandbauteilen in Holzbauweise unter-
schiedliche Wandaufbauten. In Bild 2.9
sind vergleichsweise ein Wandaufbau aus
Tabelle 50 und ein Wandaufbau aus Tabel-
l e 51 der DIN 4102-4 gegenübergestellt.
Die signifikanten Unterschiede bestehen
i n den notwendigen Plattendicken und
der Dämmschicht.

Tabelle 2.3

	

Bezeichnung der Feuerwiderstandsklassen

*) zulassungspflichtig

1 0

1 Holzwerkstoffplatte, d = 13 mm
Mindestrohdichte p >_ 600kg/m'

2 Vollholz, Mindestmaße 40 x 80 mm
3 Dämmschicht, d > 80 mm, p >_ 30kg/m'

zulässige Beanspruchung im Holz:
zul. aD=2,5 N/mml

Tabelle 2.3 gibt einen Überblick über die
unterschiedlichen Bezeichnungen und
die wesentlichen Anforderungen an die
entsprechenden Bauteile.

Exakt unterscheiden muß man die Feuer-
widerstandsklassen von Verglasungen
und anderen Feuerschutzabschlüssen
wie Türen.
Bei Verglasungen unterscheidet man die
Klassen F xx und G xx. Die Verglasun-
gen weisen unterschiedliche Eigenschaf-
ten zur Verhinderung des Wärmedurch-
gangs bei einseitiger Brandbeanspru-
chung auf.

Von Bedeutung ist die Unterscheidung
wegen der Anordnung von Fenstern in
Rettungswegen oder in Eckbereichen von
Gebäuden zur Verhinderung eines Feuer-
Übersprungs, I n Fluren, die als Rettungs-
wege dienen, sind G-Verglasungen im all-
gemeinen nur als sogenannte „Oberlicht-
Verglasungen zulässig. Die Einbauhöhe
der Unterkante der Verglasung muß min-
destens 1,80 m über Fußboden liegen
(vgl. auch Abschnitte 3 und 4).
Der Einbau brennbarer Baustoffe im
Strahlungsbereich von G - Verglasungen
i st im allgemeinen nicht zulässig, aller-
dings dürfen die Rahmenkonstruktionen
sowohl von F- als auch von G-Verglasun-
gen und von Feuerschutztüren aus Holz
gefertigt werden.
Die Zulassungen der Bauteile beziehen
sich immer auf den Einbau in einer
bestimmten Wandkonstruktion.

Bild 2.9

	

Vergleich raumabschließende und nicht
raumabschließende Außenwand

I nstallationen in den Hohlräumen sind
gesondert zu prüfen. Steckdosen, Schal-
terdosen und Verteilerdosen wie in Bild

Bezeichnung der
Feuerwiderstandsklasse

Bauteile Anforderungen
enthalten in

F Wände, Decken, Dächer, Stützen, Träger DIN 4102-2

W nichttragende Außenwände DIN 4102-3

T Feuerschutzabschlüsse, z.B. Türen DIN 4102-5 `)

G
F

nicht isolierende Verglasungen
isolierende Verglasungen

DIN 4102-13 ')
DIN 4102-13 ')

L Lüftungsleitungen DIN 4102-6

K Brandschutzklappen DIN 4102-6 *)

S Kabelabschottungen DIN 4102-9 `)

R Rohrleitungen DIN 4102-11

I I nstallationsschächte DIN 4102-11

E Funktionserhaltklasse elektrischer Leitungen DIN 4102-12



Abbrandraten von Holz- und
Holzwerkstoffen

Einzelne Bauteile aus Holz wie Stützen
oder Unterzüge, werden wie die Einzel-
tragglieder aller anderen Baustoffe in die
Feuerwiderstandsklasse F xx eingestuft.
I n DIN 4102-4 sind hierzu Tabellen ange-
geben, in denen die Mindestabmessun-
gen der Bauteile in Abhängigkeit von der
statischen Beanspruchung angegeben
werden. DIN 4102-4 enthält kein
Rechenverfahren für die Bemessung der
Bauteile im Brandfall.

Die Tabellen wurden jedoch mit einem all-
gemein anerkannten Rechenverfahren
erstellt, dem im wesentlichen die verein-
barten Abbrandraten zugrunde liegen.

Sie beschreiben die Abnahme des Holz-
querschnitts in Folge Brandeinwirkung in
Abhängigkeit von der Zeit. Tabelle 2.4 gibt
einen Überblick über diese vereinbarten
Abbrandraten.

Mit den festgelegten Abbrandraten kön-
nen die Restquerschnitte nach einer
bestimmten Brandbeanspruchungsdauer
berechnet werden.
Der verbleibende Restquerschnitt wird
bemessen und muß die im Brandfall vor-
handenen Belastungen aufnehmen kön-
nen. Ein vierseitig beanspruchter Quer-
schnitt, wie der in Bild 2.10 dargestellte
Stützenquerschnitt, besitzt damit noch
eine Restbreite nach 30 Minuten Brand-
beanspruchung von
b(tf=30 min) =160 mm-30 x0,7 x2

= 118 mm.

Bild 2.10

	

Temperaturverlauf für 4seitig
beanspruchten Querschnitt [aus 0.2.1

Die Abschätzung der während der
gewünschten Feuerwiderstandsdauer
ausfallenden Querschnittsteile kann für
eine grobe Abschätzung der notwendigen
Bauteilabmessungen verwendet werden.
Sofern man beim genauen Nachweis der

Bild 2.11

	

Abbrandraten von Holzwerkstoffen, aus [0.1]

Tabelle 2.4

	

Vereinbarte Abbrandgeschwindigkeit
v in mm/min.

Bauteile nicht auf DIN 4102-4 zurückgrei-
fen möchte, kann man das Rechenpro-
gramm BRABEM [2.4] anwenden. Dieses
Rechenprogramm berücksichtigt die in
DIN 4102-4 zugrunde gelegten Algorith-
men und ermöglicht eine schnelle und
einfache Dimensionierung der Bauteile
für unterschiedliche Feuerwiderstands-
klassen.
I n Bild 2.11 sind die Abbrandraten für
unterschiedliche Holzwerkstoffe angege-
ben. Es kann als grobe Orientierung die-
nen. Für weitere Informationen siehe
Literaturstellen [0.1 und 0.2]

2.4

	

Beispiele zu Brandentstehung
Baustoff- und Bauteilklassen

Ein erster Versuch zur Betrachtung des
tatsächlichen Brandrisikos soll anhand
des in Bild 2.12 im Grundriß dargestellten
Wohnraums vorgenommen werden. Es

i st der Grundriß eines Wohnzimmers in
einem Niedrig-Energie-Holzrahmenbau,
der entsprechend den planerischen
Angaben möbliert ist.
I m folgenden soll ein Vergleich vorge-
nommen werden, wie sich bei äquivalen-
ter Inneneinrichtung, jedoch veränderter
Konstruktion des Gebäudes ein Brand
innerhalb der ersten 30 Minuten ent-
wickeln würde.
Gleichzeitig soll anhand dieses Beispiels
dargestellt werden, welche Rolle die Bau-
stoffeigenschaften und die Bauteileigen-
schaften spielen und die Unterschiede
erläutert werden.
Es sollen fiktiv zwei unterschiedliche
Gebäudekonstruktionen - Holzbau und
Massivbau - untersucht werden. Die Kon-
struktionen sind in Bild 2.13 dargestellt.

Bild 2.12

	

Beispiel - Grundriss zur Darstellung eines
fiktiven Brandes

Holzart
Abbrand-

Randbeding- geschw. v in
Allgemein ungen mm/min

1 BSH Nadelholz 0,7
einschl.

2 Vollholz Buche 0,8

Laubholz mit
3 Vollholz p > 600 kg/m 3 0,56 = 0,7 0,8

außer Buche



Szenario

I m Zeitschriftenkorb neben der Sitzgarni-
tur entsteht durch Fahrlässigkeit ein
Brand mit einer zuerst unmittelbar betrof-
fenen Brandlast von ca. 5 kg Zeitschrif-
tenpapier, dies entspricht einer rechneri-
schen Brandbelastung von 0,26 kWh/M 2 ,
bezogen auf die Grundfläche des
Raumes.
Die Fenster des Raumes sind bei Aus-
bruch des Brandes geschlossen. Die
Türen zur Küche und zum angrenzenden
Flur sind als Vollblattüren ausgeführt. Sie
sind ebenfalls geschlossen.

I nnerhalb der ersten 5 - 10 Minuten ent-
wickelt sich aufgrund der unmittelbar
betroffenen Brandlast ein Rauchvolumen
von ca. 5000 m3 . Die Verrauchung des
Raumes bis zu einer verbleibenden
Resthöhe von ca. 1 m tritt erfahrungs-
gemäß innerhalb von 2 Minuten ein [2.1].
Die Überlebenschancen einer auf dem
Sofa eingeschlafenen Person sind bereits
zu diesem Zeitpunkt gering. Ebenso ist
eine Rettung ohne schweren Atemschutz
kaum noch möglich.

Es soll nun abgeschätzt werden, wie sich
dieser Brand weiter entwickeln wird. Die
beteiligte Brandlast nach einem Flam-
menübersprung ergibt sich in den folgen-
den Minuten aus der im Raum befindli-
chen Menge brennbarer Baustoffe. Eine
Abschätzung erfolgt in Anlehnung an
DIN V 18 230 - 1. (Hinweis: DIN 18230-1
gilt ansonsten nicht für Wohnbauten !).

Tabelle 2.5

	

Vergleich der rechnerischen Brandbe-

l astung qr, u i m betroffenen Raum

[kWh/ml]

Das Eichenparkett bleibt nach DIN
18230-1, 6.4.3 unberücksichtigt, da es
sich um einen schwerentflammbaren
Fußboden ohne Hohlräume handelt.
Eichenparkett nach DIN 280-1 oder DIN
280-2 ist in DIN 4102-4, 2.3.1, als B1-
Baustoff klassifiziert.

Aufgrund der oben angeführten Tabelle
i st ersichtlich, daß in einem Massivge-
bäude lediglich der Unterzug der Balken-
l age nicht vorhanden wäre. Die Balkenla-
ge selbst ist durch die Bekleidung
geschützt.

Der Gesamtunterschied AQ der unmittel-
bar beteiligten Brandlast gegenüber
einem gleichartig eingerichteten Massiv-
gebäude beträgt lediglich 8,6 %.

Unterschied Massivbau - Holzbau

I n der entscheidenden, ersten halben
Stunde des Brandes ist es nahezu unbe-
deutend, ob die Konstruktion eine Holz-
konstruktion oder eine Massivkonstrukti-
on ist.

Durch die Innenbekleidung des Holzbaus
aus Gipsbauplatten kann eine Brandwei-
terleitung über die Oberfläche nicht erfol-
gen. Die Gipsbauplatten erreichen eine
Durchbranddauer von ca. 30 min. und
sind nichtbrennbar. Die Wandoberfläche
beteiligt sich wie der Putz der Beton-
decke nicht am Brandgeschehen. Die
Verhinderung der Brandausbreitung über
die Oberflächen trägt wesentlich zur Ein-
dämmung bzw. Löschbarkeit von Brän-
den bei, vgl. auch [2.5].

I nteressant ist eine Bewertung der Unter-
züge:

Der Brettschichtholzunterzug der Holz-
konstruktion erhöht die Brandlast im
Raum. Trotz fehlender Anforderungen
wird er wegen seiner statisch erforderli-
chen Dimensionierung in einem natürli-
chen Brand mindestens 45 Minuten feu-
erwiderstandsfähig sein.
Der unbekleidete Stahlträger der Massiv-
konstruktion hingegen versagt möglicher-
weise nach wenigen Minuten oder schä-
digt die angrenzenden Bauteile durch
große, thermisch bedingte Verformun-
gen. Der vermeintliche Vorteil einer nicht-
brennbaren Konstruktion relativiert sich
dadurch sehr schnell.

2.5

	

Bauaufsichtliche Anforderungen
und Normen

I n der Bundesrepublik Deutschland ist
das Bauordnungsrecht nach wie vor Län-
derrecht. Um dennoch eine einiger-
maßen gleichartige Gesetzgebung zu
ermöglichen, wurde durch eine gemein-
same Arbeitsgruppe der Länder (ARGE-
BAU) eine Musterbauordnung (MBO) für
die Länder der Bundesrepublik Deutsch-
l and erarbeitet und fortgeschrieben. Die
derzeitige Fassung entspricht dem Stand

Dezember 1993 [2.6]. Der Grundsatzpa-
ragraph, der die generellen Forderungen
des Bauordnungsrechts (Schutzziele)
enthält, ist der §3 der Musterbauordnung.
Er lautet vereinfacht:

„Bauliche Anlagen sind so anzuord-
nen, zu errichten, zu ändern und
I nstand zuhalten, daß die öffentliche
Sicherheit oder Ordnung, insbesonde-
re Leben oder Gesundheit oder die
natürlichen Lebensgrundlagen, nicht
gefährdert werden."

Entsprechend dieser generellen Forde-
rungen, gilt der §3 der Musterbauordnung
als die materiell rechtliche Grundnorm
und Generalklausel des gesamten Bau-
aufsichtsrechtes. Er enthält die Gesetzes-
grundlage der Forderung nach Abwehr
von Gefahren für die öffentliche Sicher-
heit und Ordnung, insbesondere für
Leben und Gesundheit. In der neuen
MBO ist weiter ein Absatz über die Bau-
produkte ergänzt worden. Er lautet:

„Bauprodukte dürfen nur verwendet
werden, wenn bei ihrer Verwendung
die baulichen Anlagen bei ordnungs-
gemäßer Instandhaltung während
einer dem Zweck entsprechenden
angemessenen Zeitdauer die Anfor-
derungen dieses Gesetzes oder auf-
grund dieses Gesetzes erfüllen und
gebrauchstauglich sind."

Diese beiden Absätze des § 3 sind aus-
nahmslos in die Landesbauordnungen
übernommen worden.

Die Landesbauordnungen sind Länderge-
setze, die auf der Grundlage der Muster-
bauordnung erstellt wurden und durch
l andesspezifische Regelungen ergänzt
oder erweitert worden sind.

Die Generalklausel des § 3 wird in den
Bauordnungen durch allgemeine Anfor-
derungen, z. B. an das Baugrundstück
und an Bauarten näher bestimmt. Dem-
entsprechend enthalten die Landesbau-
ordnungen neben Grundsatzparagraphen
zur Standsicherheit oder zum Wärme-
und Schallschutz, auch einen Grundsatz-
paragraphen über den Brandschutz. Als
Beispiel wird der Wortlaut des § 17 der
Musterbauordnung (MBO) vom Dezem-
ber 1993 [2.6] herangezogen.

MBO § 17 (1): „Bauliche Anlagen,
sowie andere Anlagen und Einrichtun-
gen im Sinne des § 1, Abs. 1, Satz 2
müssen so beschaffen sein, daß der
Entstehung eines Brandes und der
Ausbreitung von Feuer und Rauch
vorgebeugt wird und bei einem Brand
die Rettung von Menschen und Tieren

Bauteil oder

Einrichtung

Massiv-

bau

Holzbau

Sitzecke mit Sessel 36,9 36,9

Holztisch 5,4 5,4

Bücherregale 10,7 10,7

Eßzimmertisch mit
Stühlen

17,9 1 7,9

Eichenparkett

DIN 280-1
/ /

BSH-Unterzug / 6,7

Stahlunterzug 0 /

Summe 70,9 77,6





sowie wirksame Löscharbeiten durch-
geführt werden können.
(2) Baustoffe, die auch nach der Ver-
arbeitung oder dem Einbau noch
l eicht entflammbar sind, dürfen bei
der Errichtung und Änderung bauli-
cher Anlagen sowie anderer Anlagen
und Einrichtungen im Sinne des § 1,
Abs. 1, Satz 2 nicht verwendet wer-
den.
(3) Jede Nutzungseinheit mit Aufent-
haltsräumen muß in jedem Geschoß
über mindestens zwei von einander
unabhängige Rettungswege vom
Freien aus erreichbar sein. Der erste
Rettungsweg muß in Geschossen, die
nicht zu ebener Erde liegen, über min-
destens einen Treppenraum mit not-
wendiger Treppe (§ 34, Abs. 1)
führen; der zweite Rettungsweg kann
über Rettungsgeräte der Feuerwehr
an von dieser erreichbaren Stellen
oder über eine weitere notwendige
Treppe führen. Ein zweiter Rettungs-
weg ist nicht erforderlich, wenn der
erste Rettungsweg über einen Trep-
penraum führt, in den Feuer und
Rauch nicht eindringen können
(Sicherheitstreppenraum). Die Ret-
tungswege in den Geschossen zwi-
schen Nutzungseinheiten und not-
wendigen Treppenräumen müssen so
angeordnet und beschaffen sein, daß
diese sicher erreicht werden können.
Die Gesamtlänge der Rettungswege
von jeder Stelle eines Aufenthaltsrau-
mes bis zum Treppenraum oder bis
zum Freien darf 35 m nicht über-
schreiten.
(4) Gebäude, deren zweiter Rettungs-
weg über Rettungsgeräte der Feuer-
wehr führt und bei denen die Ober-
kante der Brüstungen notwendiger
Fenster oder sonstiger zum Anleitern
bestimmter Stellen mehr als 8 m über
der Geländeoberfläche liegt, dürfen
nur errichtet werden, wenn die erfor-
derlichen Rettungsgeräte von der
Feuerwehr vorgehalten werden.
(5) Bauliche Anlagen, bei denen nach
Lage, Bauart oder Nutzung Blitz-
schlag leicht eintreten oder zu schwe-
ren Folgen führen kann, sind mit dau-
ernd wirksamen Blitzschutzanlagen
zu versehen."

Die allgemeinen Anforderungen, für die
Standsicherheit, den Wärmeschutz, den
Schallschutz oder den Brandschutz wer-
den in den Bauordnungen nur für den
Brandschutz weiter konkretisiert.
Während z. B. für den Wärmeschutz von
Wänden auf die Anforderungen der Wär-
meschutzverordnung zurückgegriffen
wird, werden bezüglich des Brand-
schutzes konkrete Anforderungen ge-
stellt, die auf genauen Prüfverfahren, Er-

fahrungen, aber auch anerkannten tech-
nischen Regeln anderer Fachbereiche
beruhen.

Bezüglich baulicher Anlagen normaler Art
und Nutzung werden z. B. Anforderungen
gestellt an

die Lage eines Gebäudes auf dem
Grundstück mit notwendigen Zugän-
gen, Zufahrten, Bewegungsflächen und
Abstandsflächen,
die Größe der Brandabschnitte,
die Ausgestaltung der Rettungswege,
z.B. die zulässige Länge von Fluren
und die zu verwendenden Baustoffe.

Weiter werden eine Reihe von Einzel-
vorschriften zum Brandverhalten von
Baustoffen und Bauteilen gegeben.

Die Anforderungshöhe wird in den Bau-
ordnungen in Abhängigkeit von der
Größe eines Gebäudes und seiner Nut-
zung festgeschrieben.

I n den Landesbauordnungen werden
daher im Gesetzestext konkrete Bauteilan-
forderungen wiedergegeben, z.T. i n Form
der Angabe der Feuerwiderstandsklasse
entsprechend DIN 4102 unter Verwen-
dung der dort üblichen Kurzbezeichnung.
Gleichzeitig werden, ebenso wie bei den
meisten Sondervorschriften im Gesetzes-
text die Begriffe feuerhemmend und feu-
erbeständig verwendet. Im Regelfall mit
folgender Zuordnung:

Feuerhemmend entspricht

	

F30-B
Feuerbeständig entspricht

	

F90-AB
Feuerbeständig und aus nichtbrenn-
baren Baustoffen entspricht F90-A



Die Zuordnung der Begriffe feuerhem-
mend bis feuerbeständig zu den Klas-
seneinteilungen der DIN 4102 wird in
den Einführungserlassen der jeweiligen
Länder zur Norm DIN 4102 angegeben,
vgl. Tabelle 2.2. Diese Einführungserlas-
se entsprechen der bauaufsichtlichen
Einführung der Norm als allgemein aner-
kannte Regel der Technik als Einführung
der Technischen Baubestimmung,
soweit Prüfbestimmungen enthalten
sind, und als Richtlinie für die Über-
wachung.

Die bauaufsichtliche Einführung der
Norm bedeutet damit konkret, daß die
Nachweise der Feuerwiderstandsfähig-
keit von Bauteilen entsprechend DIN
4102-4 geführt werden können, ohne
daß weitere Nachweise erforderlich
sind.

Dieser Zusammenhang ist in Bild 2.15 im
unteren Bereich dargestellt.

Nach neuerem Recht bezeichnet man die
oben beschriebenen Bauprodukte als
geregelte Produkte.
Sie entsprechen den in der Bauregelliste
A Teil 1 bekanntgemachten technischen
Regeln oder weichen von Ihnen nicht
wesentlich ab. DIN 4102 - 4 gehört zu die-
sen Regeln (vgl. Bild 2.14, linke Spalte).

Die Bauregelliste A gilt nur für Baupro-
dukte im Sinn der Bauordnungen. Die
ordnungsgemäße Herstellung ist durch
Übereinstimmungs-Nachweisverfahren
zu dokumentieren.
Die technischen Regeln für die Bemes-
sung und Ausführung der Bauwerke, die
als Technische Baubestimmung bekannt-
gemacht sind, bleiben davon unberührt.

Bild 2.15 Übersicht über die Aufteilung bauaufsichtlicher Brandschutzanforderungen, entnommen aus [0.1 ].

i n einem Verzeichnis beim Deutschen
I nstitut für Bautechnik (DIBt) geführt wer-
den, vgl. Abschn. B. Sie dürfen für Bau-
produkte erstellt werden, die in der Bau-
regelliste A Teil 2 geführt sind.

Sonstige Bauprodukte werden in der
Bauregelliste C geführt. Für sie sind
keine besonderen Nachweise aus bau-
ordnungsrechtlicher Sicht notwendig.
I m Gegensatz zu den Bauprodukten
nach Bauregelliste A ist daher für diese
Produkte auch kein Übereinstimmungs-
nachweisverfahren notwendig.

ob sie über einen Übereinstimmungs-
nachweis verfügen. Die Kennzeichnung
erfolgt durch das Ü - Zeichen. Sofern ein
Produkt nicht über das Ü-Zeichen verfügt,
i st festzustellen, ob das Produkt in der
Bauregelliste C geführt wird. Damit ist
kein Übereinstimmungsnachweis erfor-
derlich. Andernfalls ist das Produkt aus-
zutauschen.

Für nichtgeregelte Bauprodukte dürfen
die Nachweise über das Brandverhalten
von Baustoffen oder Bauteilen im bauauf-
sichtlichen Verfahren durch ein allgemei-
nes bauaufsichtliches Prüfzeugnis, eine
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
oder eine Zustimmung im Einzelfall
erbracht werden.
Neu sind die allgemeinen bauaufsichtli-
chen Prüfzeugnisse, die jedoch von aner-
kannten Prüfstellen aufzustellen sind, die

Der Planer oder Bauleiter hat also bei der
Verwendung der Bauprodukte zu prüfen,

Sonderverordnungen

Bei der Vielfalt der baulichen Anlagen die
bestehen oder neu errichtet werden, ist
es selbstverständlich unmöglich, in einem
Gesetz wie der Landesbauordnung alle
Anforderungen für alle Anwendungsberei-
che exakt zu spezifizieren. Allgemeine
weitere Regeln zur Durchführung von
Brandschutzmaßnahmen oder zur



Sicherstellung von Rettungswegen ent-
halten daher die allgemeinen Durch-
führungsverordnungen (DVO) zu den
j eweiligen Landesbauordnungen.
Weiter wird unterschieden, in

bauliche Anlagen „normaler Art und
Nutzung", worunter Wohngebäude
und Gebäude vergleichbarer Nutzung,
also z. B. Bürogebäude etc., zu verste-
hen sind.

Entsprechend werden
bauliche Anlagen „besonderer Art
oder Nutzung" unterschieden, z. B.
Versammlungsstätten, Schulen, Indus-
triebauten.

Eine Übersicht ist in Bild 2.15 dargestellt
Für die baulichen Anlagen besonderer
Art und Nutzung werden von den Län-
dern Sonderverordnungen aufgestellt.
Die Anforderungen, die in diesen ab-
schließend und endgültig festgeschrieben
werden, sind verbindlich. Hiervon kann
nur auf dem Weg der Ausnahme oder
Befreiung abgewichen werden.

Gebäudehöhe

Neben der Unterteilung in Gebäude nor-
maler und besonderer Art oder Nutzung
werden die Gebäude in Anlehnung an §
17 (4) MBO hinsichtlich der Höhe unter-
teilt.
Diese Einteilung beruht auf der Notwen-
digkeit der Anleiterbarkeit zur Sicherstel-
lung des zweiten Rettungsweges im
Zusammenhang mit dem im Regelfall bei
den Feuerwehren vorhandenem Gerät,
welches eine Anleiterbarkeit bis zu einer
Brüstungshöhe von 8 m über Gelände-
oberfläche jederzeit zuläßt.
Zwischenzeitlich ist man dazu überge-
gangen, die Einteilung nicht mehr von der
Brüstungshöhe ( 8 m über Geländeober-
fläche), sondern von der Höhe des Fuß-
bodens des obersten Geschosses, in
dem Aufenthaltsräume vorhanden oder
möglich sind ( 7 m) abhängig zu machen.
Diese Regelung berücksichtigt implizit
eine reguläre Brüstungshöhe von ca. 1 m
und dient zur Einschränkung von Rechts-
unsicherheiten, die bei der Definition mit-
tels Brüstungshöhen immer wieder zu
verzeichnen waren.

Die Gebäude, deren Fußboden des ober-
sten Geschosses, das für den ständigen
Aufenthalt von Personen geeignet ist,
höchstens 7 m über der Geländeober-
fläche liegt, bezeichnet man als Gebäude
geringer Höhe (GGH). Innerhalb dieser
Gebäude geringer Höhe werden nach
Anzahl der Wohneinheiten bzw. nach
Nutzungsart weitere Unterscheidungen

getroffen. In den meisten Bundesländern
resultiert daraus eine Einteilung in fünf
Gebäudeklassen, in Hessen wird derzeit
eine Einteilung in acht Gebäudeklassen
vorgenommen.

Die Landesbauordnungen

Zusammenfassungen der Brandschutz-
anforderungen für die meisten Bundes-
länder können über die ARGE HOLZ
e. V., Düsseldorf bezogen werden [2.7
bis 2.12].

Die für den Holzbau relevanten Anwen-
dungsbereiche bewegen sich im wesent-
li chen im Bereich der Gebäude geringer
Höhe. Am Ende dieses Abschnittes wird
eine Gegenüberstellung der Anforde-
rungshöhen einzelner Bauteile in den
einzelnen Bundesländern vorgenommen.

Bedauerlicherweise wird der Überblick
über die Brandschutzanforderungen in
der gesamten Bundesrepublik dadurch
weiter erschwert, daß es nicht in allen
Bundesländern bezüglich baulicher Anla-
gen besonderer Art und Nutzung die glei-
chen Sondervorschriften gibt.
Diese Rechtsverordnungen entsprechen-
den Vorschriften gibt es als Mustervor-
schriften für

Garagen,
Geschäftshäuser,
Versammlungsstätten,
Verkaufsstätten,
I ndustriebauten,
Gaststätten und Hotels,
Krankenhäuser,
Hochhäuser,
Schulen und
Fliegende Bauten.

Nicht alle Bundesländer haben diese
Mustervorschriften in Landesrecht umge-
setzt.

Ermessensspielräume

Es wurde bereits mehrfach erwähnt, daß
bei der Vielfalt des Bauwesens gerade
bezüglich des vorbeugenden baulichen
Brandschutzes in Gesetzen (z. B. LBO)
oder Verordnungen keine abschließen-
den Regelungen für jeden Einzelfall ent-
halten sein können.
Da diese Tatsache den legislativen Stel-
l en bewußt ist, sehen auch die Bauord-
nungen Möglichkeiten vor, von den
„Regelvorschriften" abzuweichen, wenn
die Schutzziele auf andere Weise erreicht
werden können.

Man unterschiedet (in Anlehnung an
[2.13]):

Ausnahmen als Abweichungen von
baurechtlichen Vorschriften, die als
Regel- oder Sollvorschriften aufgestellt
sind oder in denen Ausnahmen aus-
drücklich zugelassen sind. Ausnahmen
werden i. d. R. mit der Abgabe des Bau-
gesuchs implizit beantragt. Es besteht
ein Anspruch auf Genehmigung der
Ausnahme, da es einer Weisung an die
Behörden gleichkommt, wenn eine Vor-
schrift unter bestimmten Voraussetzun-
gen Ausnahmen vorsieht.

Beispiel: Entsprechend MBO § 26
müssen Außenwandbekleidungen ein-
schließlich der Dämmstoffe und der
Unterkonstruktion aus schwerent-
fl ammbaren Baustoffen (B1) hergestellt
werden. Es wird jedoch die Ausnahme
zugelassen, daß bei Gebäuden gerin-
ger Höhe normalentflammbare Bau-
stoffe (B2) zugelassen sind, wenn
durch geeignete Maßnahmen eine
Brandausbreitung auf angrenzende
Gebäude verhindert wird, Grenzab-
stände sind gesondert zu beachten.

Befreiungen sind Abweichungen von
zwingenden Vorschriften. Sie können
erteilt werden, wenn sie keine Grund-
forderungen zur Wahrung der öffentli-
chen Sicherheit sind.
Die Befreiung ist dem atypischen Ein-
zelfall vorbehalten, und auf einem
gesonderten Formular zu beantragen
und zu begründen. Eine Befreiung ist
auch möglich, wenn einer zwingenden
technischen Vorschrift durch eine tech-
nisch gleichwertige Lösung entspro-
chen wird (Zustimmung im Einzelfall).

Beispiel: Verwendung einer Brettsta-
pelbauweise als Geschoßdecke, die
nicht in DIN 4102-4 erfaßt ist, deren
Nachweis aber rechnerisch erfolgen
kann.



Da Ausnahmen und Befreiungen zu
begründende Ermessensentscheidungen
sind, fallen diese Entscheidungen ver-
ständlicherweise den verantwortlichen
Mitarbeitern, insbesondere der unteren
Bauaufsichtsbehörden, oft sehr schwer.
Es ist daher meist hilfreich, bei schwieri-
gen Fällen frühzeitig die Hinzuziehung
von Sachverständigen vorzuschlagen.

Industriebauten sind bauliche Anlagen
besonderer Art und Nutzung. Sie eignen
sich nicht für eine Beurteilung mit verall-
gemeinernden gesetzlichen Vorschriften.
Sie werden daher meist nach DIN 18230
- Baulicher Brandschutz im Industriebau -
beurteilt. Auf die Schwierigkeiten von

Rechenverfahren, wie in DIN 18230, wird
nachstehend gesondert hingewiesen.
Sofern hier Ermessensspielräume voll-
ständig ausgenutzt werden sollen, ist die
Hinzuziehung von Sachverständigen
zwingend erforderlich.

Ausnahmen und Befreiungen sollten
in ein schlüssiges Brandschutzkon-
zept integriert werden, vgl. Abschn. 3.

Weitere differenzierende Betrachtungen
sind notwendig für:

Bestehende bauliche Anlagen, die
entsprechend früher gültigen Gesetzen
errichtet wurden aber nicht mehr den
Anforderungen entsprechen. Sie
machen teilweise Befreiungen erforder-
li ch. Ein Einschreiten der Behörden ist
nur möglich, wenn wegen einer Nut-
zungsänderung oder Aufstockung ein
Bauantrag notwendig wird, oder wenn
die Gefahr objektiv gegeben und erheb-
l ich ist.

Alleine aus der Nichterfüllung gelten-
der Vorschriften heraus sind Auflagen
der Behörden nicht gerechtfertigt.
Sofern aber zusätzliche Anforderun-
gen notwendig sind, müssen diese
zweckmäßig und verhältnismäßig
sein.

Bild 2.16

	

Leporello-Siedlung, Oldenburg. Verdichteter, kostengünstiger Wohnungsbau in ökologischer Holz-
rahmenbauweise. (Foto: Geyer, Oldenburg)

Fragen des Denkmalschutzes sind
gesondert zu berücksichtigen.

Beispiel: Viergeschossiges Gebäude
aus der Gründerzeit mit Mietwohnun-
gen. Erschließung über eine Holztrep-
pe, das Haus soll ohne Nutzungsände-
rung renoviert werden. Kein Eingriff der
Behörde möglich.

Bauliche Anlagen besonderer Art
und Nutzung erfordern im Normalfall
immer eine gesonderte, differenzierte
Betrachtung. Es können besondere zu-
sätzliche Anforderungen notwendig
sein oder Erleichterungen gewährt wer-
den. Ein verändertes Anforderungsni-
veau kann auch Ersatzmaßnahmen
erfordern.

Beispiel: Produktionshalle einer Holz-
rahmenbaufirma, bei der ein durchge-
hender Brandabschnitt aus Fertigungs-
gründen zwingend erforderlich ist
(I ? 100 m). Bewertung des Gebäudes
nach DIN 18230, Kompensation des
herabgesetzten Sicherheitsniveaus
wegen des zu großen Gebäudeab-
schnittes durch Brandmeldeanlage.

Bild 2.17

	

Die Vorfertigung der großformatigen Holzrahmenbauelemente erfordert durchgehende Hallen-
flächen (Werkfoto: Glunz AG)
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Erläuterungen und Fußnoten

Erläuterungen
Gebäude geringer Höhe

	

GGH sind Gebäude, bei denen der Fußboden eines Geschosses, in dem Aufenthaltsräume möglich sind, an keiner Stelle mehr als 7,00 m
über der natürlichen oder festgelegten Geländeoberfläche liegen darf, von der aus er über die erforderlichen Rettungswege (z. B. Leiter
der Feuerwehr als 2. Rettungsweg) erreichbar ist: (Def. BW: Gebäude geringer Höhe sind Gebäude, bei denen in jeder Nutzungseinheit
in jedem Geschoß mit Aufenthaltsräumen mind. eine zum Anleitern geeignete Stelle nicht mehr als acht Meter über der Geländeoberflä-
che liegt. Gebäude ohne Aufenthaltsräume stehen Gebäuden geringer Höhe gleich.)

Gebäudeklassen:
MBO:

	

a:

	

Freistehende Wohngebäude mit nicht mehr als einer Wohnung, deren Aufenthaltsräume in nicht
HB, MV, NS,

	

mehr als 2 Geschossen liegen.
NW, RP, SH, SN, SL, ST, TH

	

b:

	

Wohngebäude geringer Höhe mit nicht mehr als zwei (TH, BB, BW, HB) Wohnungen.
c:

	

Sonstige Gebäude geringer Höhe.
d:

	

Gebäude, die höher sind als GGH, außer Hochhäusern.

Brandenburg (BB):

	

a:

	

freistehende Wohngebäude geringer Höhe mit nicht mehr als zwei Wohnungen, die über dem zweiten Geschoß
keine Auftenhaltsräume haben können.

b_:

	

Wohngebäude geringer Höhe.
c:

	

Sonstige Gebäude geringer Höhe.

Berlin (BE):

	

a`:

	

freistehende Wohngebäude mit nicht mehr als einer Wohnung.
b`:

	

Wohngebäude mit nicht mehr als zwei Wohnungen.
c':

	

Sonstige Gebäude bis zu 3 Vollgeschossen.

Baden-Württemberg (BW):

	

a:

	

Wohngebäude mit Aufenthaltsräumen in nicht mehr als einem Geschoß, Wohngebäude mit nicht mehr als einer Wohnung mit Auf-
enthaltsräumen in nicht mehr als zwei Geschossen. Gebäude ohne Aufenthaltsräume mit einem Geschoß bis zu 250 m2 GF.
Gebäude ohne Aufenthaltsräume mit mehr als einem Geschoß bis zu 100 mz. GF und h <- 15 m. Land- und forstwirtschaftliche
Betriebsgeb. ohne Aufenthaltsräume.

b:

	

Andere Gebäude geringer Höhe.
c:

	

Sonstige Gebäude (bis zur Hochhausgrenze).

Bayern (BY):

	

A:

	

Bis zu zwei Wohnungen, soweit sie nicht über einem zweiten Vollgeschoß Aufenthaltsräume haben können.
B:

	

Gebäude geringer Höhe (GGH)
C:

	

Land- und forstwirtschaftl. sowie gärtnerische Betriebsgebäude.
D:

	

Gebäude, die höher sind als GGH, außer Hochhäusern.

Hessen (HE):

	

A:

	

Freistehendes Wohngebäude, Wochenend- und Ferienhäuser, mit nicht mehr als 2 Wohnungen, in denen keine Aufenthaltsräume
über dem 2. Geschoß möglich sind.

B:

	

Wohngebäude, Wochenend- und Ferienhäuser mit nicht mehr als 3 Wohnungen, die nicht unter A fallen und bei denen der Fuß-
boden keines Geschosses, in dem Aufenthaltsräume vorhanden oder möglich sind, mehr als 5,85 m über der Geländeoberfläche
liegt.

C:

	

Sonstige Gebäude, die nicht unter A und B fallen und bei denen der Fußboden nicht mehr als 5,85 m über der Geländeoberfläche
liegt, d. h. solche, die nicht zum - auch nur zeitweisen - Wohnen dienen.

D:

	

Wohngebäude, Wochenend- und Ferienhäuser mit nicht mehr als 6 Wohnungen, die nicht unter A und B fallen und bei denen der
Fußboden nicht mehr als 7,00 m über der Geländeoberfläche liegt.

E:

	

Gebäude, die nicht unter A bis D fallen und bei denen der Fußboden nicht mehr als 7,00 m über der Geländeoberfläche liegt.

Hamburg (HH):

	

a:

	

Wohngebäude geringer Höhe mit nicht mehr als zwei Wohnungen
b:

	

Gebäude geringer Höhe mit mehr als zwei Wohnungen oder mit anderer Nutzung
c:

	

Gebäude mittlerer Höhe

Fußnoten

1)

	

siehe oben, Erläuterungen

2)

	

obere Abschlüsse von Treppenräumen aus nichtbrennbaren Baustoffen sind zulässig,
wenn sie das Dach bilden und die Treppenraumwände bis unter die harte Bedachung
geführt werden.

3)

	

F 30-AB in Kellergeschossen

4)

	

F 90-AB in Kellergeschossen

5)

	

wenn wegen des Brandschutzes Bedenken nicht bestehen.

6)

	

keine Anforderungen für Decken im Dachraum, über denen Aufenthaltsräume nicht
möglich sind.

7)

	

wenn durch geeignete Maßnahmen eine Brandausbreitung auf angrenzende Gebäude
verhindert wird.

8)

	

Für das oberste im Dachraum gelegene Geschoß, in dem Aufenthaltsräume vorhanden
oder möglich sind, genügt F 30-B.

9)

	

Bei Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen sind die Trennwände bis unter die Dach-
haut zu führen.

1 0)

	

Trennwände (s. 12!) sind bis unter die Dachhaut oder bis zu einer feuerbeständigen
Decke, bei ausgebauten Dachräumen bis zum obersten Abschluß zu führen.

11)

	

F 30-B in Kellergeschossen

12)

	

Trennwände zwischen Wohnungen sowie Wohnungen und fremden Räumen.

13)

	

. . . anstelle feuerbeständiger Wände sind auch andere Wände zulässig, wenn ein
gleichwertiger Brandschutz nachgewiesen wird (F 30-B/F 90-B vgl. DIN 4102-4).

14)

	

Die Brandwand ist bei Gebäuden bis zu drei Vollgeschossen mindestens bis unmittel-
bar unter die Dachhaut und ... zu führen.

1 5)

	

Dies gilt nicht, wenn der obere Abschluß das Dach ist und die Treppenraumwände bis
unter die Dachhaut reichen.

1 6)

	

Dies gilt nicht für Gebäude mit nur einem Vollgeschoß.

1 7)

	

Gilt nicht für Gebäude mit einem Abstand von 10 m gegenüber anderen Gebäuden und
mind. 5 m bis zur Nachbargrenze.

1 8)

	

Gilt nicht für oberste Geschosse von Dachräumen.

19)

	

. . . in obersten Geschossen von Dachräumen feuerhemmend.

20)

	

Wände mit brennbaren Baustoffen können gestattet werden, wenn wegen des Brand-
schutzes Bedenken nicht bestehen.

21)

	

Die Trennwände sind bis zur Rohdecke oder Unterkante Dachhaut zu führen.

22)

	

Bei Gebäuden geringer Höhe sind Brandwände sowie Wände, die anstelle von Brand-
wänden zulässig sind, mindestens bis unmittelbar unter die Dachhaut zu führen.

23)

	

. . . mit 3 Wohnungen in freistehenden Gebäuden in Hanglage, wenn die 3. Wohnung im
untersten Geschoß liegt und ihren Zugang unmittelbar ins Freie hat.

24)

	

In Kellergeschossen sowie im untersten Geschoß mit einer 3. Wohnung (wie 24) F 30-AB.

25)

	

Brandwände sind bei Gebäuden mit Außenwänden aus brennbaren Baustoffen minde-
stens 0,30 m vor die Außenwand zu führen oder die Außenwand muß beiderseits der
Brandwand jeweils mind. 0,50 m breit feuerhemmend ausgebildet sein.

26)

	

. . . im Falle einer gemeinsamen Nutzung des Treppenraumes für Wohnungen und ande-
re Räume feuerbeständig ... (SN § 33[6])

27)

	

Besondere Anforderungen bei aneinandergebauten giebelständigen Gebäuden, An-
schluß an Wände mit höherliegenden Öffnungen und Dächer mit übereinanderliegen-
den Nutzungseinheiten mit Aufenthaltsräumen. F 30 soweit in konstr. Zusammenhang
mit Trennwänden.

28)

	

Allgemein wird eine harte Bedachung gefordert, d. h., die Dachhaut muß gegen Flug-
feuer und strahlende Wärme widerstandsfähig sein. Weiche Bedachungen sind unter
bestimmten Voraussetzungen zulässig.

29)

	

I n obersten Geschossen ohne Trennwände nach § 7 LBOAVO F 0 und B2, mit Trenn-
wänden nach § 7 LBOAVO F 30 und B2.

30)

	

Keine Anforderungen für oberste Geschosse ohne Trennwände nach § 7 LBOAVO,
d. h., ohne mehrere Wohnungen oder Wohnungen und andere Räume.

31)

	

Anstelle feuerbeständiger (F 90-AB) Bauteile sind F 90-B- Bauteile zulässig, wenn die
tragenden Bauteile zumindest den Feuerwiderstand von 90 min. wie entsprechende
feuerbeständige Bauteile aufbringen.



Normen

DIN 4102
Diese Norm - Brandverhalten von Bau-
stoffen und Bauteilen - ist derzeit die
Grundlage für die meisten Anwendungs-
fälle des vorbeugenden baulichen Brand-
schutz in Bezug auf Baustoffe und Bau-
teile. Sie beinhaltet keine Angaben über
Brandmeldeanlagen oder dergleichen.
Die Landesbauordnungen nehmen bei
der Klassifizierung von Baustoffen und
Bauteilen auf DIN 4102 Bezug, entweder

direkt oder - wie bereits erwähnt - durch
die Begriffe feuerhemmend ( F30-B) bis
feuerbeständig aus nichtbrennbaren
Baustoffen (F90-A).
DIN 4102 ist in allen Bundesländern
durch Einführungserlaße bauaufsichtlich
als Technische Baubestimmung einge-
führt. Einen Überblick über die Teile und
I nhalte von DIN 4102 gibt Tabelle 2.7.
Die Prüfungen von Bauteilen nach DIN
4102 erfolgen entsprechend einer „Norm-
brandkurve". Diese stellt eine vereinbarte
Prüffestlegung dar, entspricht aber nicht

i mmer den in einem natürlichen Brand zu
erwartenden Temperaturbeanspruchun-
gen der Bauteile. Sie ist eine „worst-case"
Festlegung, die die Vergleichbarkeit der
„Brandschutzleistung" eines Bauteils
sicherstellt. Die Temperaturen steigen
kontinuierlich an, es wird während der
Prüfung ständig Energie zugeführt.
Demgegenüber ist in einem Naturbrand
ein schnellerer Temperaturanstieg zu ver-
zeichnen, die maximal erreichten Tempe-
raturen können über der Normbrandkurve
liegen. Sie fallen aber wieder ab, und kön-

Tabelle 2.7

	

Übersicht über Bezeichnungen und Inhalte von DIN 4102










































































